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Abréviations

SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
APK-SR Aussenpolitische Kommission des Ständerates
APK-NR Aussenpolitische Kommission des Nationalrates
EU Europäische Union
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
FZA Personenfreizügigkeitsabkommen
GAV Gesamtarbeitsvertrag
InstA Institutionelles Abkommen
BGÖ Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung

SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
CPE-CE Commission de politique extérieure du Conseil des Etats
CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national
UE Union européenne
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
ALCP Accord de libre circulation des personnes
CCT Convention collective de travail
InstA Accord institutionnel
LTrans Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration
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Chronique générale

Politique étrangère

Relations avec l'UE

Im Juni 2022 reichte die APK-NR eine Motion ein, mit der sie sich für
sozialpartnerschaftliche Lösungen im EU-Dossier einsetzte. Sie wollte den Bundesrat
damit beauftragen, im EU-Dossier mit den Sozialpartnern eine tragfähige Einigung zu
finden, wie den Schweizer Anliegen beim Lohnschutz und beim Schutz der Sozialwerke
Rechnung getragen werden kann. Zudem sollte der Bundesrat dem Parlament
regelmässig Bericht über die Entwicklungen der Verhandlungen zwischen den
Sozialpartnern erstatten und Schutzklauseln in den zentralen Fragen der
Personenfreizügigkeit – insbesondere den flankierenden Massnahmen – mit der EU
prüfen und diese dem Parlament vorlegen. Die Kommissionsmehrheit sah den
Hauptgrund für den Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen in der
«einseitigen Aufkündigung der sozialpartnerschaftlichen Rahmenbedingungen und
Verpflichtungen in der Europapolitik [...] durch den Bundesrat», indem sich dieser
entschied, das Verhandlungsergebnis zum institutionellen Rahmenabkommen aufgrund
offener Punkte bei den flankierenden Massnahmen und der Unionsbürgerrichtlinie
vorerst nicht zu paraphieren. Nun müsse der sozialpartnerschaftliche Konsens
wiederhergestellt werden, bevor eine breite inländische Abstützung für weitere Schritte
hin zu einem guten bilateralen Verhältnis hergestellt werden könne, so die APK-NR. Es
brauche ein «inländisches Commitment» zwischen Sozialpartnern und jenen Parteien,
die an einer Weiterführung des institutionellen Verhältnisses mit der EU interessiert
seien, damit der Schutz der Löhne und des Sozialsystems in künftigen Abkommen
gesichert seien. Eine Kommissionsminderheit Portmann (fdp, LU) beantragte die
Ablehnung der Motion. 

In seiner Stellungnahme anerkannte der Bundesrat zwar die Bedeutung der
Sozialpartner in der Europapolitik, hielt jedoch entgegen, dass er deren Anliegen
bereits bei den Verhandlungen über das InstA Rechnung getragen habe. Sie seien auch
in allen Verhandlungsschritten involviert gewesen, unter anderem bei der 2019
durchgeführten Konsultation. Ab Mitte 2019 habe man die Sozialpartner zudem bei der
Lösungssuche in den drei noch offenen Punkten miteinbezogen. Auch nach dem
Abbruch der Verhandlungen seien ihre Positionen berücksichtigt worden, zuletzt bei
einem Austausch mit Bundesrätin Keller-Sutter und Bundesrat Parmelin im Mai 2022. 
Zur zweiten Forderung – der Information des Parlaments – erklärte der Bundesrat, dass
die aussenpolitischen Kommissionen laufend über europapolitische Aktualitäten
informiert und gegebenenfalls sogar konsultiert würden. Eine regelmässige
Berichterstattung im Parlament würde jedoch die Schweizer Verhandlungspositionen
offenlegen und damit die Verhandlungsposition der Schweiz schwächen. Zusätzliche
Schutzklauseln seien nicht nötig, da die Schweiz bereits jetzt für den Fall von
«schwerwiegenden wirtschaftlichen oder sozialen Störungen» temporär vom FZA
abweichende Massnahmen ergreifen könne, sofern die EU damit einverstanden sei. Der
Bundesrat beantragte dementsprechend die Ablehnung der Motion. 

In der Herbstsession 2022 befasste sich der Nationalrat mit der Motion seiner
aussenpolitischen Kommission. Gerhard Pfister (mitte, ZG) erklärte im Namen der APK-
NR, dass ein europapolitischer Konsens zwischen Sozialpartnern und Parteien der
Grundstein für eine glaubwürdige und verbindliche Verhandlungsposition der Schweiz
darstelle. Nur so könne eine erarbeitete Lösung auch einem allfälligen Referendum
standhalten. Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) forderte den Nationalrat im Namen seiner
Minderheit hingegen auf, den Kommissionsvorstoss abzulehnen. Er resümierte, dass die
Arbeitgeberschaft zu Konzessionen bereit sei, während die Gewerkschaften nicht von
ihrer Maximalforderung abrückten, den gesamten Personenfreizügigkeitskreis von der
Streitschlichtung auszunehmen. Er warb daher dafür, dass man auch ohne
Gewerkschaften eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung für gute flankierende
Massnahmen gewinnen könne. Bundesrat Parmelin stellte zu Beginn seiner
Stellungnahme klar, dass die Einbeziehung aller relevanten Interessengruppen in der
Europapolitik grosses Gewicht besässe. Die im Motionstext erwähnte Aufkündigung der
sozialpartnerschaftlichen Rahmenbedingungen sei denn auch nicht einseitig gewesen.
Er versprach, dass der Gesamtbundesrat den Dialog mit den Sozialpartnern im Hinblick
auf die zukünftigen Verhandlungen mit der EU fortführen werde, und beantragte die
Ablehnung der Motion. Die grosse Kammer nahm diese mit 104 zu 80 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) gegen der Willen der SVP- und der FDP.Liberalen-Fraktion jedoch an. 1

MOTION
DATE: 29.09.2022
AMANDO AMMANN
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Der Ständerat beugte sich in der Herbstsession 2023 über eine Motion der APK-NR zur
sozialpartnerschaftlichen Lösung im EU-Dossier. Wie Kommissionssprecher Matthias
Michel (fdp, ZG) ausführte, war die vorberatende APK-SR zum Schluss gekommen, dass
der Vorstoss abgelehnt werden soll. Dies liege vor allem daran, dass aktuell eine andere
europapolitische Lage vorherrsche als zum Zeitpunkt der Einreichung der Motion. Der
Bundesrat sei nun mit «seinem Plan zur Stabilisierung wie auch zur Weiterentwicklung
der Beziehungen zur EU» wesentlich weiter. So habe er im Juni 2023 die wichtigsten
Punkte und das weitere Vorgehen zur Erarbeitung eines Verhandlungsmandats mit der
EU festgelegt. Die Annahme und Umsetzung der Motion und damit das Herauslösen des
Aspekts der flankierenden Massnahmen aus dem gesamten Prozess würden aus Sicht
der Kommission das weitere Vorgehen unnötig verkomplizieren und verzögern. Auch
Wirtschaftsminister Guy Parmelin riet von einer Annahme der Motion ab. Er erläuterte,
inwiefern die Sozialpartner bereits heute eng in die Arbeiten des Bundes im Hinblick
auf neue Verhandlungen mit der EU involviert sind. Anschliessend lehnte der Ständerat
die Motion stillschweigend ab. 2

MOTION
DATE: 18.09.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER

Politique sociale

Population et travail

Population et travail

Im Mai 2021 reichte die WAK-NR eine Motion ein, in welcher sie eine Veröffentlichung
der Jahresberichte der paritätischen Kommissionen der für allgemeinverbindlich
erklärten Gesamtarbeitsverträge (GAV), bestehend aus Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbänden, verlangte. Damit wollte sie insbesondere «Transparenz über
[deren] finanzielle Mittel» herstellen. In seiner Stellungnahme erläuterte der Bundesrat,
dass das SECO bereits eine intensivere und verstärkte Aufsichtsfunktion über die
paritätischen Kommissionen von GAV wahrnehme. Zudem veröffentlichten diejenigen
paritätischen Kommissionen mit den grössten Einkommen ihre Jahresrechnungen
bereits freiwillig. Die meisten seien aber Vereine und somit private Organe, für die
keine entsprechende Pflicht bestehe. Die Einführung einer Publikationspflicht würde
die Vereine in paritätischen Kommissionen damit gegenüber anderen Vereinen ungleich
behandeln. Folglich beantragte der Bundesrat, die Motion abzulehnen und damit der
Kommissionsminderheit Rytz (gp, BE) zu folgen. Falls aber die Motion im Erstrat
angenommen würde, würde der Bundesrat eine Änderung des Motionstextes
vorschlagen: Statt eines Umsetzungsauftrags an den Bundesrat würde er einen
Prüfungsauftrag bevorzugen.
Im Rahmen der Debatte im Nationalrat betonte der Mehrheitssprecher der WAK-NR,
Fabio Regazzi (mitte, TI), die Wichtigkeit der Transparenz gegenüber Medien und
Bevölkerung, weshalb die Jahresberichte der paritätischen Kommissionen offengelegt
werden sollen. Folglich sei auch die Aufsichtsfunktion des SECO ungenügend. Mit der
Motion könnte gemäss Mehrheit der WAK-NR das Vertrauen in die paritätischen
Kommissionen und ihre Arbeit gesteigert werden. Der zweite Mehrheitssprecher
Thomas Aeschi (svp, ZG) begründete diesen Vorstoss überdies damit, dass die
paritätischen Kommissionen zwar privatrechtliche Vereine seien, aber «quasi staatliche
Aufgaben» übernähmen. Minderheitssprecherin Regula Rytz betonte hingegen, dass die
Motion kein bestehendes Problem löse. Die Präsidentinnen und Präsidenten der
verschiedenen Vereine sollten ohne Intervention des Bundes den entsprechenden
Auftrag zur Veröffentlichung erteilen. Bundesrat Guy Parmelin (svp, VD) verwies
überdies auf das Öffentlichkeitsgesetz, mit Hilfe dessen die interessierten Personen die
Jahresrechnungen einsehen dürften. Mit 118 zu 65 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahm der
Nationalrat die Motion an. 3

MOTION
DATE: 15.09.2021
GIADA GIANOLA

In der Sommersession 2022 beschäftigte sich der Ständerat mit der Motion der WAK-
NR, die den Bundesrat beauftragen wollte, Massnahmen zu ergreifen, damit die
Jahresberichte der paritätischen Kommissionen der für allgemeinverbindlich
erklärten Gesamtarbeitsverträge (GAV), bestehend aus Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbänden, veröffentlicht werden. Zudem verlangte die Motion, dass die
Kommissionen die Zweckbestimmungen der Mittel im Fondskapital und ihre
Verwendung dokumentieren. Kommissionssprecher der Schwesterkommission, Erich
Ettlin (mitte, OW), empfiehl in Namen der Kommissionsmehrheit, die Motion
anzunehmen. Obwohl die Jahresrechnungen der paritätischen Kommissionen gemäss
BGÖ schon heute eingesehen werden könnten und das SECO seine Aufsichtsfunktion

MOTION
DATE: 25.03.2022
GIADA GIANOLA
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über diese bereits verstärkt hätte, ziele die Motion darüber hinaus darauf ab, die
Verwaltungskosten und die Zweckbestimmung und Verwendung der finanziellen Mittel
im Fondskapital offenzulegen, so Ettlin. Sie unternehme damit dennoch einen weiteren
Schritt Richtung Transparenz. Bundesrat Guy Parmelin (svp, VD) verzichtete am Ende
der Debatte trotz seiner ablehnenden Position auf eine Abstimmung, da der Bundesrat
der Meinung war, die Forderungen der Motion ohne eine Gesetzesänderung erfüllen zu
können. Die Motion wurde somit angenommen. 4

1) AB NR, 2022, S. 1824 ff.; Mo. 22.3871
2) AB SR, 2023, S. 780 f.
3) AB NR, 2021, S. 1628 f. ; Mo. 21.3599
4) AB SR, 2022, S. 341 ff.; Bericht WAK-SR vom 25.3.22
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